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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Verena Osgyan, Katharina Schulze, Kerstin 
Celina, Ulrich Leiner, Claudia Stamm und Frak-
tion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Recht auf Schule für Flüchtlingskinder umsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, zu berichten 

1. wie zukünftig gewährleistet werden soll, dass 
auch Flüchtlingskinder spätestens drei Monate 
nach ihrer Ankunft in Bayern eingeschult werden;  

2. wie eine angemessene Beschulung in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen und in den Rückkehrein-
richtungen sichergestellt wird und gewährleistet 
wird; 

3. auf welcher Rechtsgrundlage die Entscheidung 
basiert, die betroffenen Schülerinnen und Schüler 
von einem weiteren regulären Schulbesuch aus-
zuschließen, und stattdessen nur noch eine Not-
beschulung in den Rückkehrzentren bereitzustel-
len. 

 

 

Begründung: 

Nach dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 
können Asylsuchende aus sicheren Herkunftsländern 
verpflichtet werden, bis zum Ende ihres Asylverfah-
rens in Erstaufnahmeeinrichtungen zu verbringen. Die 
Verfahrensdauern sind nach wie vor erheblich und 
auch im Einzelfall nicht abschätzbar, so dass es hier 
leicht zu Aufenthaltsdauern von nicht nur mehr als 
drei, sondern auch mehr als sechs Monaten kommen 
kann. Sechs Monate oder mehr ohne Schulbesuch 
sind jedoch für die Bildungsbiografie eines Kindes 
fatal. 

Angesichts der derzeit jeweils über 300 Schulkinder in 
den Rückkehrzentren Manching und Bamberg – bei 
zwei bis vier Pädagoginnen und Pädagogen besteht 
zusätzlicher Klärungsbedarf, wie die Staatsregierung 
gedenkt, eine angemessene Beschulung in den 
Rückkehrzentren Manching und Bamberg umzuset-
zen, bei der die Kinder in den Rückführungseinrich-
tungen nicht gegenüber anderen Schülern und Schü-
lerinnen – die nicht in diesen Einrichtungen beschult 
werden – diskriminiert werden. Derzeit findet der Un-
terricht nur stundenweise und nur an bestimmten Wo-
chentagen statt, zudem wird er den Eltern gegenüber 
lediglich als freiwillige Option dargestellt. 

Auch bei Asylsuchenden aus nicht sicheren Her-
kunftsstaaten kann es zu erheblichen Aufenthaltszei-
ten im Erstaufnahmesystem kommen. Oft sind sie erst 
in einer Notunterkunft, dann werden sie in eine zweite, 
und womöglich in eine Dritte verlegt. Oft können sie 
dort ihre Asylanträge erst nach Monaten stellen, weil 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
überlastet ist. Erforderlich ist es daher, die Fristen für 
die Einschulung ab der Bescheinigung über die Mel-
dung als Asylsuchender (BÜMA) und nicht erst ab der 
Asylantragstellung zu rechnen. Wir bitten daher um 
Klärung, ob es zutrifft, dass als Zeitpunkt des Beginns 
der Drei-Monats-Frist im Sinne des Art. 35 Abs. 1 
Satz 2 Nrn. 1 und 2 BayEUG der Tag der Ausstellung 
der BÜMA anzusehen ist und dementsprechend dann 
auch die Schulpflicht anzusetzen wäre und wie die 
unterschiedlichen Landrats- und Schulämter darüber 
informiert werden, wie eine möglichst zügige Einschu-
lung umzusetzen ist.  
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig 
Hartmann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, 
Verena Osgyan, Katharina Schulze, Kerstin Celina, Ulrich Leiner, 
Claudia Stamm und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/9717 

Recht auf Schule für Flüchtlingskinder umsetzen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, zu berichten 

1. wie zukünftig gewährleistet werden soll, dass auch Flüchtlingskin-
der spätestens drei Monate nach ihrer Ankunft in Bayern einge-
schult werden;  

2. wie eine angemessene Beschulung in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen und in den Rückkehreinrichtungen sichergestellt wird und 
gewährleistet wird; 

3. auf welcher Rechtsgrundlage die Entscheidung basiert, die be-
troffenen Schülerinnen und Schüler von einem weiteren regulären 
Schulbesuch auszuschließen, und stattdessen nur noch eine Not-
beschulung in den Rückkehrzentren bereitzustellen.   

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote
Abg. Thomas Gehring
Abg. Otto Lederer
Abg. Martin Güll
Abg. Prof. Dr. Michael Piazolo
Staatssekretär Georg Eisenreich



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann,

Christine Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Recht auf Schule für Flüchtlingskinder umsetzen (Drs. 17/9717)

Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Gehring. Bitte schön, Herr

Gehring.

Thomas Gehring (GRÜNE): (Vom Redner nicht autorisiert) Verehrte Frau Präsidentin,

liebe Kolleginnen und Kollegen! Kinder müssen in die Schule gehen dürfen; denn Bil-

dung ist ein Menschenrecht, ja, Bildung ist ein Kinderrecht. Wir in diesem Haus sind

uns einig, dass das Recht auf Bildung und Bildungserfolg unabhängig von der Her-

kunft der Eltern gelten muss. Wir kämpfen in Bayern gemeinsam darum, dass die Her-

kunft für den Bildungserfolg der jungen Menschen in unserem Land eine geringere

Rolle spielt. Unabhängig von der Herkunft der Eltern heißt: unabhängig vom sozialen

Status, unabhängig vom Aufenthaltsstatus und auch unabhängig von der Dauer des

Aufenthalts in unserem Land. Es gibt eine Schulpflicht für alle Kinder in diesem Land.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das gilt auch für Flüchtlingskinder, die zum Teil schon längere Zeit keine Schule mehr

besucht haben, etwa weil die Schule in Syrien zerbombt worden ist, weil sie monate-

lang auf der Flucht waren oder weil es in den Flüchtlingslagern keine schulischen An-

gebote gibt.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Deswegen müssen wir auch über schulische Angebote in den Erstaufnahmelagern

und in den sogenannten Rückführungszentren sprechen. Es ist klar: Die Schulpflicht

gilt ab einem Aufenthalt von drei Monaten. Deswegen ist das vordringlichste Ziel, dass

die Kinder und die Familien nach drei Monaten aus der Erstaufnahme in die dezentra-

le Unterbringung kommen. Damit ist es möglich. Gegenwärtig gilt zwar eine Schul-
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pflicht nach drei Monaten, aber der Schulunterricht ist in vielen Fällen nicht geregelt

und findet nicht statt. Das muss sich ändern.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt viel über die Probleme in der Flücht-

lingssituation gesprochen, die von manchen meiner Ansicht nach wirklich aufge-

bauscht werden. Aber wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern redet – ich habe letzte

Woche zum Beispiel mit einem Schulrat gesprochen -, dann sagen sie: Die Flücht-

lingskinder bei uns in den Schulen saugen das Wissen auf wie ein Schwamm; sie sind

unwahrscheinlich motiviert und interessiert. – Entsprechend diesem Potenzial müssen

wir den Kindern die Chance auf Bildung und das Aufsaugen von Wissen geben. Das

sind wir ihnen schuldig.

Wir müssen auch über die Situation in den Erstaufnahmeeinrichtungen reden. Darauf

bezieht sich unser Antrag. Auch dort gilt: Kinder haben ein Recht auf Bildung. Für Kin-

der gehört zur Ankunft in einem Land, dass sie dort in die Schule gehen, und wenn es

nur für ein paar Wochen ist: Bildung vom ersten Tag an. Ich halte es für zynisch, wenn

manche Leute sagen: Die sind ja nicht lange hier; die sind ja nur ein paar Monate oder

etliche Wochen hier. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, drei Monate oder sechs Mona-

te sind eine lange Zeit in der Bildungsbiografie eines Siebenjährigen oder Achtjährigen

– eine zu lange Zeit, wenn sie ohne Bildung ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Bildung in einer Erstaufnahmeeinrichtung bedeutet einen zumindest teilweise regulier-

ten Tagesablauf für diese Kinder und auch eine Entlastung der Eltern. Das ist ein ers-

ter Schritt der Integration, des Ankommens. Wir haben Angebote in den Erstauf-

nahmeeinrichtungen in der Bayernkaserne und in Zirndorf. Sie werden vor allem von

Ehrenamtlichen getragen, die dort wirklich Großes leisten. Dieses Bildungsangebot

wird leider nur unzuverlässig und unzureichend vom Freistaat unterstützt. Es gibt eine

Notbeschulung in diesen Lagern. Zwei bis vier Pädagogen sind für drei- bis fünfhun-
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dert Kinder zuständig. Da kann man nicht von qualitativ ansprechenden Angeboten

reden; das ist einfach zu wenig.

Mir wurde hier schon mal der Vorwurf gemacht, ich sei ein Bildungseuphoriker. Aber,

liebe Kolleginnen und Kollegen, bei Bildung bin ich nicht euphorisch, sondern ganz

nüchtern. Bildung ist ein Grundrecht. Es muss durchgesetzt werden; Kinder brauchen

Bildung. Wenn wir in den Erstaufnahmeeinrichtungen von Bildung reden, geht es nicht

darum, den ganzen Tag Mathe, Physik, Biologie, Chemie und Geografie zu büffeln,

sondern es geht um pädagogische Angebote. Die Kinder sind zum Teil traumatisiert.

Wir wissen aus Erfahrungen, dass gerade bei traumatisierten Kindern musische Ange-

bote sehr erfolgreich sind. Musik zu machen, zu singen, sich zur Musik zu bewegen,

das ist eine wichtige Hilfe für diese Kinder. Wir brauchen mindestens solche Angebote

in den Erstaufnahmeeinrichtungen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es gibt Erstaufnahmeeinrichtungen, die Übergangseinrichtungen sind, in denen das

momentan noch nicht gewährleistet ist.In diesen Einrichtungen haben wir derzeit keine

Angebote.

Ich möchte noch etwas zu den Rückführungszentren sagen, die heute schon als "Er-

folg" – Erfolg in Anführungszeichen – dargestellt worden sind. Am Anfang waren in

diesen Rückführungszentren gar keine Flüchtlinge aus dem Balkan, weil aus den Bal-

kanländern kaum noch Flüchtlinge kommen. Was hat die Bayerische Staatsregierung

dann getan? Sie hat Menschen aus den Balkanstaaten, die hier dezentral unterge-

bracht sind, deren Kinder zum Teil gut integriert sind, angewiesen, in diese Rückfüh-

rungszentren zu gehen. Dort sind jetzt Kinder, die in die Schule gegangen sind, die

schon gut Deutsch reden und die schon gut integriert sind. Ihre Eltern haben schon

einen Antrag auf Rückkehr gestellt und sind auch bereit, zurückzukehren. Sie sind

jetzt aus ihren Schulen herausgerissen und in diese Lager gesteckt worden, wo es
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keine Schule und keine Bildung gibt. Das ist ein bildungspolitischer Skandal ersten

Ranges.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Deswegen brauchen wir auch in diesen Einrichtungen pädagogische Angebote für die

Kinder. Wir wollen doch nicht, dass ein Kind unser Land dümmer verlässt, als es ge-

kommen ist. Auch Kinder, die zurückkehren, haben ein Recht auf Bildung. Dann kön-

nen wir ihnen wenigstens ein bisschen Bildung mitgeben, weil Bildung oft die einzige

Ressource dieser Kinder ist. Deswegen bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag,

mit dem wir die Staatsregierung auffordern, uns darüber zu berichten, was getan wer-

den muss. Wir bitten um Zustimmung zu diesem Antrag.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Vielen Dank, Herr Gehring. - Die nächste Wort-

meldung kommt vom Kollegen Lederer. Bitte schön, Herr Lederer.

Otto Lederer (CSU): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im

Jahr 2015 sind etwa 1,1 Millionen Menschen als Asylbewerber nach Deutschland ge-

kommen. Um sich das einmal vorstellen zu können: Das waren in diesem Jahr mehr

Personen als in den gesamten 15 Jahren vorher. Die meisten dieser Menschen sind

über Bayern eingereist. Allein in den letzten fünf Monaten war es eine Dreiviertelmilli-

on. Ungefähr 40 % der Asylbewerber in Bayern sind schulpflichtig. Das ist der größte

Anteil, den ein Bundesland in Deutschland hat. Es gibt Bundesländer, die einen weit-

aus weniger hohen Anteil haben. In Hamburg liegt er zum Beispiel unter 20 %.

Über die Ursachen dieses hohen Anteils kann man streiten. Eine Ursache sind sicher-

lich die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Ich komme aus dem Raum Rosen-

heim und kann Ihnen sagen: Allein im vergangenen Jahr sind in der Stadt und im

Landkreis Rosenheim 4.670 unbegleitete Minderjährige angekommen. Das waren
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mehr als im gesamten Bayern im Jahr 2014. Die bundesweite Verteilung war längst

überfällig. Der Start für diese Verteilung ist leider sehr holprig.

Diese Zahlen zeigen, dass Bayern in einer Sondersituation ist. Genau aus diesen

Gründen ist die Beschulung von Flüchtlingskindern in Bayern ein sehr wichtiges

Thema. Der Erwerb von Kenntnissen unserer Sprache, unserer Kultur und unserer

Werte, der Erwerb von Bildung allgemein ist die Grundvoraussetzung für gelingende

Integration. Deshalb kommt der Beschulung von Flüchtlingskindern eine ganz beson-

dere Bedeutung zu. Aus diesem Grund wurde im Nachtragshaushalt 2016 ein großes

Integrationspaket geschnürt. Rund 161 Millionen Euro zusätzlich sind für den Bil-

dungssektor vorgesehen. Das entspricht in etwa 1.700 Vollzeitstellen. 1.079 Planstel-

len sollen neu geschaffen werden. Damit können wir sehr viel für die Beschulung von

Flüchtlingskindern tun.

Die Zahl der Übergangsklassen soll von derzeit etwa 550 auf 1.600 erhöht, also fast

verdreifacht werden. Die Zahl der Berufsintegrationsklassen soll von derzeit etwa 450

auf 1.200 erhöht und damit auch fast verdreifacht werden. Darüber hinaus sollen die

rund 5.000 Deutschfördergruppen und rund 500 Deutschförderklassen weiter gestärkt

werden. Auch der Ausbau der Integrationsprogramme an den Realschulen, zum Bei-

spiel "SPRINT" oder "InGym" an Gymnasien soll weiter forciert werden. Darüber hi-

naus wurde dankenswerterweise mit der bayerischen Wirtschaft ein Integrationspakt

geschlossen, mit dem in den kommenden drei Jahren sage und schreibe 60.000 Prak-

tikums- und Ausbildungsplätze für Flüchtlinge geschaffen werden. Dieses gesamte In-

tegrationspaket ist einmalig in Deutschland. Es zeigt, dass der Freistaat Bayern auf

diesem Gebiet die größten Anstrengungen unternimmt.

Bedanken darf ich mich in diesem Zusammenhang bei allen, die sich hauptamtlich,

zum Beispiel als Lehrer, oder ehrenamtlich, zum Beispiel als Asylhelfer, beteiligen.

Ohne dieses Engagement wäre die Integration der vielen Flüchtlinge nicht machbar.
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Der Dringlichkeitsantrag der GRÜNEN zielt nun auf die Schulpflicht in Bayern ab, die

für Asylbewerber in der Regel drei Monate nach Zuzug beginnt. Meines Wissens wird

dies grundsätzlich auch so gehandhabt. Damit gehört Bayern zu den Bundesländern,

die eine vergleichsweise frühe Beschulung ermöglichen. Zum Vergleich: In Nordrhein-

Westfalen tritt die Schulpflicht erst dann in Kraft, wenn zum einen der Aufenthalt ge-

stattet ist und zum anderen die Kinder einer Kommune zugeordnet wurden. Das heißt,

in Erstaufnahmeeinrichtungen, zentralen Unterbringungseinrichtungen oder kurzfristi-

gen Unterbringungsmöglichkeiten gibt es keine Schulpflicht. Darüber hinaus wird

immer wieder gefordert, die Schulpflicht für Asylbewerber so lange auszusetzen, bis

sie einen Aufenthaltsstatus erlangt haben. So hat es zumindest der SPD-Oberbürger-

meister von Erfurt im vergangenen Sommer für Flüchtlingskinder unter 16 Jahren, die

aus sicheren Herkunftsländern stammen, gefordert.

Wenn man die Situation in Deutschland kennt, verwundert die Begründung dieses An-

trags ein wenig. Dort heißt es, dass sechs Monate ohne Schulbesuch für die Bildungs-

biographie eines Kindes fatal sind. Herr Kollege Gehring hat Bildung vom ersten Tag

an gefordert. Verwundert bin ich deshalb, weil im grün-rot regierten Baden-Württem-

berg die Schulpflicht erst nach sechs Monaten gilt. Wenn die Begründung, die ich im

"Spiegel" gelesen habe, stimmt, soll in Baden-Württemberg damit vermieden werden,

traumatisierte Kinder sofort nach ihrer Ankunft zum Schulbesuch zu verdonnern.Also

in Bayern sagen die GRÜNEN: Bildung vom ersten Tag an. In Baden-Württemberg

sagen die GRÜNEN: Die Kinder sollen nicht sofort zum Schulbesuch verdonnert wer-

den.

Wir in Bayern versuchen, einen Spagat zu machen. Ich denke, das ist uns bislang

sehr gut gelungen. In den Erstaufnahmeeinrichtungen wie München, Zirndorf, Deg-

gendorf oder Regensburg gibt es einen basalen Unterricht und erste Begegnungen mit

der deutschen Sprache, und das, obwohl im vergangenen Jahr fünfmal so viele Men-

schen in unsere Erstaufnahmeeinrichtungen aufgenommen wurden als noch 2014.
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Herr Gehring, Sie haben die Aufnahme- und Rückführungseinrichtungen angespro-

chen und gesagt, dass kaum noch Asylbewerber vom Balkan kommen. Im vergange-

nen Jahr wurde fast ein Viertel aller Erstanträge von Menschen gestellt, die vom West-

balkan stammen. Im vergangenen Jahr waren das weit über 100.000 Personen. Ich

weiß auch, dass die Zahl in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen ist, aber die

Zahlen im vergangenen Jahr waren enorm. Darüber hinaus gibt es selbst in den Auf-

nahme- und Rückführungseinrichtungen in Manching und Bamberg ein elementares

Bildungsangebot, obwohl die Verweildauer dort im Durchschnitt circa vier Wochen be-

trägt.

Ich denke, der Freistaat Bayern befindet sich hier auf einem guten Weg; nicht umsonst

wird das Bildungskonzept des Freistaates deutschlandweit gelobt. Lassen Sie uns die-

sen Weg bitte miteinander und nicht gegeneinander weitergehen. Vor diesem Hinter-

grund wird die CSU dem Berichtsantrag zustimmen.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Lederer. – Die nächste Wort-

meldung kommt von dem Kollegen Güll. Bitte schön.

Martin Güll (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Genau auf den letzten Satz war ich jetzt gespannt: Wird die CSU ablehnen oder zu-

stimmen? - Bei einem Berichtsantrag bekommt man ja immer nur die Wohltaten und

guten Dinge berichtet. Diese haben wir vom Herrn Kollegen Lederer jetzt schon ge-

hört, und wir können uns das im Ausschuss gerne noch einmal anhören. Aber, Herr

Kollege Lederer, ich habe irgendwo im Ohr, dass die CSU auch immer besser sein will

als andere, als die CDU in anderen Bundesländern.

(Unruhe – Gudrun Brendel-Fischer (CSU): Wie die SPD vor allen Dingen!)

Leider ist kein Vergleich möglich, weil es die CSU woanders nicht gibt. Es kann also

durchaus sein, dass man in den Ländern unterschiedliche Standards setzen kann.
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Das ist nicht so ungewöhnlich, oder? Sie nehmen das ja auch in Anspruch. Mich

würde deshalb interessieren, welchen gemeinsamen Bildungsanspruch wir für die

Menschen haben, die zu uns kommen. Was wollen wir gemeinsam mit diesen jungen

Menschen und auch mit den Erwachsenen erreichen?

Eigentlich sprechen wir alle davon, dass sie Bildung brauchen und Bildung erhalten

sollen. Es ist doch ein Wert an sich, wenn man Bildung erhält. Wenn jemand sechs

Monate, drei Monate oder ein Jahr hier ist, sollte man in dieser Zeit alles versuchen,

um die Bildung wie auch immer zu fördern. Darüber sind wir uns doch alle einig, oder?

Es bringt doch auch etwas, wenn ein Erwachsener nach drei Monaten wieder zurück-

geht und eine berufliche Bildung bekommen hat oder ein Kind Bildung bekommen hat.

Das ist doch zunächst eine Basis, auf die wir uns verständigen könnten, und dann

sprechen wir darüber, wie wir das organisieren. Das wäre es doch jetzt.

(Zuruf von der CSU: Das machen wir doch!)

Damit sind wir immer auf einem guten Weg in Bayern – das weiß ich –, und dann

gehen wir den Weg vielleicht noch ein wenig besser; denn dieser Antrag enthält drei

Punkte, die wir klären müssen.

Der erste Punkt ist, dass es eben in Bayern nicht sicher ist, wann ein Kind, ein Schul-

kind die Bildung bekommt. Es ist theoretisch sicher, weil es irgendwo steht. Aber jeden

Tag erreichen mich Anrufe bzw. Mails von Helfern, die mir sagen: Wir wissen nicht,

wann sie jetzt endlich in die Schule dürfen; der eine sagt so und der andere so. – Also

ist es doch folgerichtig: Wir fragen die Staatsregierung, was es für eine Regelung gibt

und wie sie gedenkt, das künftig für alle verlässlich zu regeln. Das ist doch gut, oder?

Wir wollen es einmal wissen.

Auch nach Ihrem Beitrag kann ich nicht sagen, da gibt es diese und jene Möglichkeit.

Deshalb, denke ich, sollte das unterstützt werden und nicht erst einmal mit blumigen

Worten umschrieben werden. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir das wissen.
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Zweitens, die Frage der Erstaufnahme. Man kann der Meinung sein, solange sie dort

sind, bevor sie nicht verteilt sind, brauchen wir das nicht. Ich bin auch der Meinung,

dass es schwierig ist, einen reinen Schulbetrieb in der Erstaufnahme zu organisieren.

Das meint der Kollege Gehring aber gar nicht, sondern er meint es, wie er es bei un-

serem ersten Antrag gesagt hat: Wir müssen alles tun, um diese Zeit, in der die Kinder

hier sind – das können Wochen, manchmal auch Monate sein –, mit sinnvollen Ange-

boten zu füllen. Lassen Sie uns miteinander dafür ein Konzept entwickeln.

Es ist doch gut, wenn schon zwei Lehrer vorhanden sind. Das ist ein guter Anfang.

Dagegen sagen wir gar nichts. Ich war aber in Regensburg, und dort gibt es eine Lehr-

kraft, zu der die Kinder einmal für eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder

eine Stunde kommen, und dann ist wieder nichts, weil die eine Lehrkraft nicht mehr

als sieben oder acht Kinder gleichzeitig unterrichten kann. Lassen Sie uns deshalb

überlegen, ob man von dem Paket, das wir geschnürt haben, auch einen Teil dort hi-

neingibt, damit wir die Bildung richtig starten. Das wäre sinnvoll, und das wäre ein

Weg, den man gemeinsam gehen könnte. Die Staatsregierung könnte auch gebeten

werden, das vielleicht noch weiterzuentwickeln.

Eine dritte und letzte Anmerkung zu dem Rückführungszentrum. Wenn in mein Bür-

gerbüro eine Mutter kommt, die über zwei Jahre hier bei uns ist, jetzt plötzlich sozusa-

gen den Ausreisebescheid erhält und mit ihrem Kind in das Rückführungszentrum

gehen muss, ist die Bildung – das Kind ist in der Schule, im Kindergarten – weg. Ist

das eine sinnvolle Sache? – Es ist doch legitim, die Staatsregierung zu bitten, die

Rechtsgrundlage dafür, das so zu handhaben, zu berichten. Ist das eine bayerische

Idee? Aus anderen Bundesländern habe ich so etwas noch nie gehört.

Das sind Dinge, über die man gemeinsam sprechen muss, und man braucht nicht

dauernd den bayerischen Weg zu verkünden, der dann offensichtlich doch da und dort

nicht funktioniert.

(Beifall bei der SPD)
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Ich finde es sehr sinnvoll, dass wir im Ausschuss auf der Basis dieser Dinge noch ein-

mal in Ruhe sprechen können. Was wir aber nicht brauchen, ist die ständige Vorrede-

rei, was Bayern schon alles gemacht hat.

(Zurufe von der CSU)

– Ja, wunderbar, was da ist. Andere Bundesländer schlafen auch nicht; die können

das auch, ob rot-grün-regiert oder wie auch immer.

Ich muss sagen, es nervt mich einfach, wenn ich mir ständig diese Dinge anhören

muss und keiner bereit ist, auf das einzugehen, was in diesem Antrag steht.

(Zurufe von der CSU)

Ich bin deshalb auch froh, dass wir es noch hinbekommen haben, dass dieser Antrag

sehr wahrscheinlich einstimmig beschlossen wird.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Vielen Dank, Herr Güll. – Der nächste Redner ist

der Kollege Professor Piazolo.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr ge-

ehrte Kolleginnen und Kollegen! Als Erstes will ich ausdrücken, dass ich die Debatte

zu diesem Dringlichkeitsantrag als sehr angenehm empfinde. Ich will nicht so weit

gehen, zu sagen, dass das an den Bildungspolitikern liegt und dass das vielleicht bei

den vorherigen Debatten, wo andere aus anderen Bereichen tätig waren, schwieriger

war. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass man auch in anderen Feldern der

Flüchtlingspolitik einen vernünftigeren Ton finden und eine vernünftigere Debatte füh-

ren könnte.

(Zuruf des Abgeordneten Markus Rinderspacher (SPD))
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Das wollte ich vorwegschicken.Insofern will ich bei diesem Ton bleiben und kündige

an, dass die FREIEN WÄHLER diesen Berichtsantrag, den wir für sehr vernünftig hal-

ten, unterstützen, und erkenne an – das haben wir auch im Bildungsausschuss getan

-, dass auf dem Feld der Bildungspolitik einiges getan wurde. Vielleicht kann man

sogar noch mehr tun; aber Bayern hat einiges getan. Ich sehe es genauso, dass es

wenig Sinn hat, immer nur Vergleiche zu anderen Bundesländern oder sogar zu ande-

ren Staaten herauszustreichen.

Abschließend will ich deutlich machen: Ich glaube, wir sind uns alle einig – das hatten

wir auch vorher beim SPD-Dringlichkeitsantrag -, dass Bildung der entscheidende

Schlüssel für Integration ist. Wenn wir in Bildung investieren – ich glaube, auch das ist

unbestritten -, müssen wir viel weniger Geld in Sicherheit investieren; denn diejenigen

Flüchtlinge, die gut gebildet sind und daher gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt

haben, lassen sich leichter integrieren. Es wird dann zu weniger Straftaten kommen.

Das gilt übrigens gleichermaßen für Deutsche, Migranten und Flüchtlinge.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Das sollte man deutlich machen. Deshalb sollte man möglichst viel Geld und Anstren-

gungen in Bildung investieren. Das nutzt dem gesamten Staat.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Piazolo. – Die letzte Wortmel-

dung kommt von Staatssekretär Eisenreich. Bitte schön.

Staatssekretär Georg Eisenreich (Kultusministerium): Frau Präsidentin, werte Kolle-

ginnen und Kollegen! Ich möchte mich der Aussage anschließen, dass der Ton in un-

seren Bildungsdebatten, glaube ich, generell einfach gut ist. Das ist der Sache ange-

messen. Wir investieren in die Integration, wir investieren in die Bildung. Das ist heute

mehrfach gesagt worden. Da sind die 160 Millionen Euro, die das Hohe Haus im De-

zember beschlossen hat. Wir haben ein Gesamtkonzept für schulische Angebote für
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Flüchtlingskinder. Ich habe es hier bereits öfter vorgestellt. Darum werde ich das jetzt

nicht noch einmal tun. Zu diesem Gesamtkonzept gehört, dass wir bereits in den Erst-

aufnahmeeinrichtungen Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche eingerichtet

haben. Wir haben auch in den Rückkehrzentren in Bamberg und Manching schnell

und unbürokratisch Bildungsangebote geschaffen.

Was die Erstaufnahmeeinrichtungen und die Rückkehrzentren betrifft, befinden wir

uns natürlich noch in einem Prozess, auch deshalb, weil in Berlin ständig neue Ent-

scheidungen getroffen werden. Das liegt also nicht nur an der bayerischen Politik. Wir

werden deswegen selbstverständlich prüfen, ob wir die Bildungsangebote in der Erst-

aufnahme und in den Rückführungszentren pädagogisch weiterentwickeln und anpas-

sen müssen. Da schauen wir regelmäßig, ob das passt oder ob wir das intensivieren

müssen. Beim Thema Schulpflicht sind wir gerade dabei zu prüfen, ob die gesetzli-

chen Regelungen, die zurzeit gelten, aufgrund der aktuellen Entwicklungen angepasst

werden müssen. Deswegen berichten wir gerne über unsere Überlegungen zu diesem

Thema und regen eine Zustimmung zu diesem Antrag an.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Staatssekretär. – Weitere

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist damit geschlossen. – Wer

dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 17/9717 seine Zustimmung geben will, den

bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstim-

men? – Keine. Enthaltungen? – Keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag einstim-

mig angenommen.

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 17/9718 bis 17/9724 werden in die zu-

ständigen federführenden Ausschüsse verwiesen.

Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zu dem nachgezogenen

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Kreuzer, Zellmeier, Guttenberger und anderer

und Fraktion (CSU) betreffend "Für eine konstruktive Lösung der Flüchtlingskrise -
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Verfassungsklage als letztes Mittel einsetzen", Drucksache 17/9734, bekannt: Mit Ja

haben 86 gestimmt. Mit Nein haben 50 gestimmt. Stimmenthaltungen gab es 15.

Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit kann ich die Sitzung für heute schließen. Ich

wünsche einen schönen Nachmittag.

(Schluss: 13.54 Uhr)
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